
modifiziert werden, dass einerseits jede Verwertungsgesellschaft zur territorial
unbeschränkten δizenzvergabe berechtigt wäre, gleichzeitig aber der εusik-
nutzer ein freies Wahlrecht in Bezug auf die lizenzgebende Gesellschaft hätte.
Aufgrund der Wahlfreiheit der σutzer würde τption 2 zu einem Wettbewerb
zwischen den Gesellschaften um die σutzer führen (daher auch als commercial
users’ option bezeichnetκκ). τption 2 war die einzige aus der Kommissions-
εitteilung vom 16. April 2ίί4 verbliebene Handlungsalternative.

– Die von der Kommission favorisierteκλ τption 3 sah hingegen einen Wettbe-
werb der Verwertungsgesellschaften um die Rechtsinhaber vor (auch als right
holders’ option bezeichnet)μ In Umsetzung der τption 3 sollten die Gegensei-
tigkeitsverträge im τnline-Bereich überwunden werden, indem jede Verwer-
tungsgesellschaft nur noch δizenzen für ihr eigenes Repertoire, dafür aber auf
europaweiter Basis vergibt. Den Rechtsinhabern sollte gleichzeitig das Recht
zustehen, die Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl mit der paneuropäischen
Administrierung ihrer Rechte zu beauftragen. σach Auffassung der Kommis-
sion würden damit wettbewerbsorientierte Rahmenbedingungen für die län-
derübergreifende Rechtewahrnehmung geschaffen und die Erwerbschancen der
Rechtsinhaber deutlich gesteigert. Außerdem würde ein Anreiz für die Gesell-
schaften geschaffen, sich um kostengünstigere und effektivere Wahrnehmungs-
leistungen zu bemühen.

Die Kommission leitete im Anschluss an die εitarbeiter-Studie eine weitere Kon-
sultation ein, indem sie die beteiligten Kreise aufforderte, innerhalb von (nur) drei
Wochenλί Stellung zu nehmenλ1.

Die Kommissions-Empfehlung vom 18. Oktober 2005

τhne ersichtliche Auswirkungen dieses weiteren Konsultationsprozesses erließ die
Kommission bereits am 1κ. τktober 2ίί5λ2 die Empfehlung für die länderüber-
greifende kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutz-

D.

κκ Vgl. Drexl, inμ Hilty/Geiger (Hrsg.), S. 36λ, 3ιλ.
κλ Vgl. εitarbeiter-Studie vom λ.ι.2ίί5, S. 54 ff.
λί Kritisch zum engen zeitlichen Rahmen insbesondere Gerlach, inμ FS εailänder, S. 523, 524.
λ1 Die hierzu eingegangenen κί Stellungnahmen sind größtenteils online abrufbar unter (zuletzt

abgerufen am 13.ι.2ίίλ)μ httpμήήcirca.europa.euήPublicήircήmarktήmarkt_consultationsήlibra-
ryςl=ήcopyright_neighbouringήcross-border_management&vm=detailed&sb=Title.

λ2 Das ursprünglich falsche Datum (1κ. εai 2ίί5) wurde im ABl. EU σr. δ 2κ4 v. 2ι.1ί.2ίί5
auf den 1κ. τktober 2ίί5 korrigiert.

1ίι
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rechten, die für legale τnline-εusikdienste benötigt werdenλ3, die im Wesentli-
chen die τption 3 der vorangegangenen εitarbeiter-Studie vom λ. Juli 2ίί5 um-
setzteλ4.

Inhalt der Empfehlung

Die Kommissions-Empfehlung sah vor, dass alle Rechtsinhaber das Recht haben
sollten, die Wahrnehmung aller oder nur von Teilen der τnline-Rechte in einem
territorialen Umfang ihrer Wahl einer Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl anzu-
vertrauenν der Sitzstaat oder die Staatsangehörigkeit der Verwertungsgesellschaft
bzw. des Rechtsinhabers sollten hierfür keine Rolle spielenλ5. Die Rechtsinhaber
sollten zur Erreichung dieses Ziels ferner das Recht haben, innerhalb einer ange-
messenen Frist ihre τnline-Rechte der Wahrnehmungsbefugnis ihrer bisherigen
Verwertungsgesellschaft zu entziehenλ6. Schließlich sollten die neu beauftragten
Verwertungsgesellschaften sicherstellen, dass die τnline-Rechte vom Geltungs-
bereich aller Gegenseitigkeitsvereinbarungen zwischen den Verwertungsgesell-
schaften ausgenommen werdenλι. εit dieser Forderung nach einer Überwindung
des Systems der Gegenseitigkeitsverträge und einer europaweit zentralen δizen-
zierungstätigkeit durch die hierzu beauftragte Verwertungsgesellschaft realisierte
die Kommission somit die τption 3, die sie bereits in ihrer εitarbeiter-Studie
vom λ. Juli 2ίί5 favorisiert hatteλκ.

I.

λ3 Vgl. Europäische Kommission, Empfehlung für die länderübergreifende kollektive Wahr-
nehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für legale τnline-εusik-
dienste benötigt werden vom 1κ.1ί.2ίί5, ABl. δ 2ι6ή54 vom 21.1ί.2ίί5 (nachfolgendμ
Kommissions-Empfehlung)ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.λ.2ίίλ)μ httpμήή
eur-lex.europa.euήδexUriServήsiteήdeήojή2ίί5ήl_2ι6ήl_2ι62ίί51ί21deίί54ίί5ι.pdf. Er-
gänzend legte die Kommission eine Impact-Studie vor, Commission Staff Working Docu-
ment, Impact Assessment reforming cross-border collective management of copyright and
related rights for legitimate online music services, SEC(2ίί5)1254, vom 11.1ί.2ίί5ν online
abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήwww.europa.eu.intήcommήinter-
nal_marketήcopyrightήdocsήmanagementήsec_2ίί5_1254_en.pdf.

λ4 Die Empfehlung war erklärtermaßen Bestandteil der sog. δissabon-Strategie, die der Euro-
päische Rat im Jahr 2ίίί mit dem Ziel formuliert hatte, die Europäische Union bis 2ί1ί zum
„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu
machen“. Vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes – Europäischer Rat, δissabon, 23.
und 24. εärz 2ίίί, Ziff. 5ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 26.6.2ίίλ)μ httpμήή
www.europarl.europa.euήsummitsήlis1_de.htm.

λ5 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 3., 5. a), b).
λ6 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 5. c).
λι Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 5. d).
λκ Vgl. dazu oben § 6. C.

1ίκ
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Daneben enthielt die Kommissions-Empfehlung weitere wahrnehmungsrecht-
liche Vorgaben zur Tätigkeit von Verwertungsgesellschaftenλλ, nämlich die For-
derung nach einer δizenzerteilung auf objektiver und diskriminierungsfreier Ba-
sis1ίί, nach Transparenz1ί1, nach Einhaltung des Gleichbehandlungsgebots gegen-
über den Rechtsinhabern1ί2, nach einer gerechten und diskriminierungsfreien Ver-
teilung der Erlöse1ί3, nach einer Rechenschaftspflicht gegenüber den Rechtsinha-
bern1ί4, nach einer ausreichenden Beteiligung der Rechtsinhaber an den internen
Entscheidungsprozessen ihrer Verwertungsgesellschaft1ί5 sowie nach der Gewäh-
rung von Streitbeilegungsmechanismen wie etwa bei Tarifkonflikten1ί6.

εit der Empfehlung vom 1κ. τktober 2ίί5 hat die Kommission ihren Ansatz
im Vergleich zur εitteilung vom 16. April 2ίί4 stark verändert. Zum einen war
damals nicht von einem Wettbewerb der Verwertungsgesellschaften um die
Rechtsinhaber die Rede. Was überdies die propagierte Abkehr vom bisherigen
System der Gegenseitigkeitsverträge anbelangt, setzte sich die Kommission sogar
explizit in Widerspruch zu ihren früheren Aussagenμ σoch in ihrer εitteilung
vom 16. April 2ίί4 hatte sie ausdrücklich die Beibehaltung der nationalen τne-
Stop-Shops verlangt1ίι. Davon ist sie aber in ihrer Empfehlung abgerückt, indem
sie ein τnline-δizenzmodell befürwortete, wonach die betreffende Verwertungs-
gesellschaft zwar δizenzen für mehrere Territorien vergeben, dabei jedoch – auch
auf nationaler Ebene – nur noch das von ihr unmittelbar wahrgenommene und nicht
mehr das gesamte weltweite εusikrepertoire anbieten kann.

Auch in anderem Zusammenhang blieb die Kommissions-Empfehlung gegen-
über den Erwartungen nach der εitteilung vom 16. April 2ίί4 zurück1ίκμ Zum
einen fehlte der Empfehlung gemäß Art. 211, 24λ Abs. 5 EG jeglicher rechtsver-

λλ Die Bundesregierung sah in Deutschland angesichts der bereits bestehenden gesetzlichen
Regelungen des UrhWG insoweit keinen gesonderten Umsetzungsbedarf. Vgl. dazu Stel-
lungnahme der Bundesregierung zur Kommissions-Empfehlung, vom 3ί.ι.2ίίι, S. 4 fν on-
line abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήcirca.europa.euήPublicήircή
marktήmarkt_consultationsήlibraryςl=ήcopyright_neighbouringήcollective_cross-borderή
germany_depdfή_DE_1.ί_&a=d. Dazu auch v. Einem, Verwertungsgesellschaften, S. 25ι f.

1ίί Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. λ.
1ί1 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. ι, κ, 11, 12.
1ί2 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 13. a).
1ί3 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 1ί.
1ί4 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 14.
1ί5 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 13. b).
1ί6 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 15.
1ίι Vgl. Europäische Kommission, εitteilung vom 16.4.2ίί4 (Kτε(2ίί4) 261 endg.),

Ziff. 1.2.4. a.E.
1ίκ Vgl. dazu auch Drexl, inμ Hilty/Geiger (Hrsg.), S. 36λ, 3ιί.

1ίλ
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bindlicher1ίλ Charakter11ί. Zum anderen beschränkte sich die Kommission in Ab-
kehr ihres Ansatzes einer umfassenden Regulierung des Wahrnehmungsrechts111

nunmehr ausdrücklich auf den τnline-Bereich. Begründet wurde dies sowohl mit
der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung des Internet-εarktes als auch mit
dem dringenden Bedürfnis nach einer grenzüberschreitenden δizenzierung gerade
in diesem Sektor112.

Folgen

Die Kommissions-Empfehlung zielte mit ihrem neu formulierten Ansatz der eu-
ropaweiten Zentrallizenzierung erkennbar auf eine völlige σeuordnung des europä-
ischen εarktes für τnline-Rechte ab113. So setzte die Empfehlung einen folgen-
reichen, in seinen Wirkungen auch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht absehba-
ren114 Umwälzungsprozess bei der Wahrnehmungspraxis in Gang, der zu einer
erheblichen Umstrukturierung des τnline-εusikmarktes geführt hat. Große, zu-
meist angloamerikanische εusikverlage, als involvierte εarktteilnehmer von der
Kommission ausdrücklich auch als Adressaten der Empfehlung benannt115, haben
seit 2ίί6 begonnen, bestimmte τnline-Rechte wesentlicher Teile ihres εusikre-
pertoires aus den bisherigen europäischen Verwertungsgesellschaften herauszu-
nehmen und unter Beteiligung weniger ausgewählter Verwertungsgesellschaften
eigenständige – teilweise exklusive – Zentrallizenzierungsinitiativen für den ge-
samten EU-Raum aufzubauen. Infolgedessen ist heute keine europäische Verwer-

II.

1ίλ Trotz der Unverbindlichkeit einer Empfehlung wird aus dem aus Art. 1ί EG abgeleiteten
Effet utile-Grundsatz eine Pflicht der εitgliedstaaten gefolgert, ihr Handeln auch nach
Empfehlungen der EG-τrgane zu richtenν vgl. Nettesheim, inμ Grabitz/Hilf, Das Recht der
EU, Art. 24λ, Rn. 214. Ebenso sind Empfehlungen nach Auffassung des EuGH bei der
Auslegung von mitgliedstaatlichen Regelungen heranzuziehen, soweit sie auf diese hin er-
lassen worden sindν vgl. EuGH, Slg. 1λκλ, Rs. 322ήκκ, Slg. 1λκλ, 44ίι, 4421, Rn. 1κ –
Grimaldi/Fonds des Maladies Professionelles.

11ί Binnenmarkt-Kommissar εcCreevy hat sich jedoch die Ergreifung rechtsverbindlicher
εaßnahmen ausdrücklich vorbehalten, sollte die Entwicklung nicht entsprechend der Emp-
fehlung der Kommission verlaufenν vgl. McCreevy, εusic copyrightμ Commission recom-
mendation on management of online rights in musical works, Rede vom ι.1ί.2ίί5ν online
abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήeuropa.euήrapidήpressReleasesAc-
tion.doςreference=SPEECHήί5ή5κκ&format=HTεδ&aged=ί&language=Eσ&guiδan-
guage=en.

111 Europäische Kommission, εitteilung vom 16.4.2ίί4 (Kτε(2ίί4) 261 endg.)ν vgl. dazu
bereits oben § 6. B.

112 Vgl. εitarbeiter-Studie vom λ.ι.2ίί5, S. 5 f.
113 Vgl. Poll, ZUε 2ίίκ, 5ίί, 5ί3.
114 Vgl. zu den Zukunftsaussichten der δizenzierungspraxis im τnline-Bereich unten § 1λ.
115 Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 1λ.

11ί
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tungsgesellschaft mehr in der δage, das gesamte Weltrepertoire im τnline-Bereich
anzubieten116.

Wie in der Empfehlung angekündigt11ι, leitete die Kommission eine weitere
Konsultation zur Bewertung der Entwicklungen im europäischen τnline-εusik-
sektor nach Erlass der Empfehlung ein11κ. Einen entsprechenden Zwischenbericht
legte die Kommission schließlich am ι. Februar 2ίίκ vor, in dem die bisherigen
εarktentwicklungen und Gründungen von Zentrallizenzinitiativen zusammenge-
fasst dargestellt wurden11λ.

Kritik

Die Kommissions-Empfehlung ist wie die vorangegangene εitarbeiter-Studie
vom λ. Juli 2ίί5 von den meisten Beteiligten – Verwertungsgesellschaften12ί,
σutzervereinigungen121und Kulturschaffenden122 –, von der Wissenschaft123 und
von einigen εitgliedstaaten124aus mehreren Gründen erheblich kritisiert wordenμ
Zum einen hat die Empfehlung den Rechtserwerb durch die εusiknutzer im τn-

III.

116 Vgl. zu den entstandenen Zentrallizenzinitiativen und zur daraus resultierenden Fragmen-
tierung des εusikrepertoires im τnline-Bereich unten § λ.

11ι Vgl. Kommissions-Empfehlung vom 1κ.1ί.2ίί5, Ziff. 16 ff.
11κ Vgl. Europäische Kommission, Aufforderung zur Stellungnahme, vom 1ι. Januar 2ίίιν

online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euήinternal_mar-
ketήcopyrightήdocsήmanagementήmonitoring_de.pdf. Die hierzu ergangenen κλ Stellung-
nahmen sind größtenteils online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήή
circa.europa.euήPublicήircήmarktήmarkt_consultationsήlibraryςl=ήcopyright_neighbouringή
collective_cross-border&vm=detailed&sb=Title.

11λ Vgl. Europäische Kommission, εonitoring of the 2ίί5 εusic τnline Recommendation,
vom ι.2.2ίίκν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euή
internal_marketήcopyrightήdocsήmanagementήmonitoring-report_en.pdf.

12ί Vgl. etwa die Stellungnahmen der GESAC vom Juli 2ίί5, der GEεA vom 2ι. Juli 2ίί5
und der GVδ vom 1κ. Juli 2ίί5 und 2κ. Juni 2ίίιν vgl. bzgl. der kleineren europäischen
Verwertungsgesellschaften Gyertyánfy, IIC 2ί1ί, 5λ, κ3.

121 Vgl. etwa die Stellungnahmen vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue εedien e.V.(BITKτε) vom 2κ. Juli 2ίί5 und 6. Juni 2ίίι.

122 Vgl. EU XXL Film Forum, Resolution 2ίίκ, vom 2ι. Februar 2ίίκν online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήwww.eu-xxl.atήjartήprj3ήeuxxlήresourcesήuploadsή
EUXXδfilm2ίίκ_Resolution.pdf.

123 Vgl. Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, GRUR
Int. 2ίί6, 222 ff.ν Drexl, inμ Hilty/Geiger (Hrsg.), S. 36λ ff.ν Gerlach, inμ FS εailänder,
S. 523 ff.ν v. Lewinski, inμ FS Schricker, S. 4ί1 ff.ν Poll, ZUε 2ίίκ, 5ίί ff.ν Schmidt,
ZUε 2ίί5, ικ3 ff.ν Ventroni, inμ Schwarz/Peschel-Mehner (Hrsg.), Ziff. κ.ν ders.,
εεR 2ίίκ, 2ι3ffν Wittmann, εR-Int. 2ίί5, S. κ4 ff.ν Hilty, inμ Leistner (Hrsg.), S. 126.

124 Vgl. etwa die Stellungnahmen der Deutschen Bundesregierung vom 2ί. September 2ίί5
und 3ί. Juli 2ίίιν ebenso Abschlussbericht der Enquête-Kommission des Deutschen Bun-
destages „Kultur in Deutschland“, 16. Wahlperiode 2ίίι, Drs. 16ήιίίί, S. 2ικ ff., online
abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.ι.2ίίλ)μ httpμήήdip21.bundestag.deήdip21ήbtdή
16ήίιίή16ίιίίί.pdf.
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line-Bereich massiv erschwert125. Außerdem privilegiert die Empfehlung, wie noch
im Detail untersucht werden wird126, strukturell große angloamerikanische εu-
sikverlagsunternehmen, da nur diese aufgrund urheber- und wahrnehmungsrecht-
licher Besonderheiten im angloamerikanischen Raum in der δage sind, die Vor-
gaben der Empfehlung konsequent umzusetzen. Daher befürchten gerade die klei-
neren europäischen Verwertungsgesellschaften aufgrund des Wegfalls dieses wirt-
schaftlich wichtigen Repertoires erhebliche Einbußen bei den δizenzeinnah-
men12ι. Im Übrigen wird auch bezweifelt, dass das von der Kommission genannte
Ziel eines stärkeren Wettbewerbs um die Rechtsinhaber tatsächlich erreicht werden
kann. Durch die zu erwartende Bildung eines τligopols von wenigen großen Ver-
wertungsgesellschaften ist vielmehr ein Weniger an Wettbewerb zu befürchten und
insbesondere negative Auswirkungen auf das Vergütungsniveau von Urhebern
weniger populärer, national geprägter εusiksparten zu erwarten12κ.

Auch das Europäische Parlament hat seine ablehnende Haltung gegenüber der
right holders’ option im δévai-Bericht12λ vom 5. εärz 2ίίι und der anschließen-
den (einstimmigen und ohne Änderung angenommenen13ί) Entschließung vom
13. εärz 2ίίι131 deutlich gemacht. Ausdrücklich kritisierte das Parlament das
Versäumnis der Kommission, vor Annahme der Empfehlung umfassende und
gründliche Konsultationen abgehalten zu haben132. Außerdem sah es in der Wahl
des Instruments der Empfehlung eine Umgehung einer förmlichen Beteiligung des
Rates und des Parlaments133. Zudem befürchtete das Parlament durch die zu er-
wartende Konzentration von Rechten in der Hand weniger großer Verwertungs-
gesellschaften negative Auswirkungen auf die kulturelle Vielfalt in Europa und

125 Vgl. dazu unten § λ. J. und in Zusammenhang mit der Split Copyright-Problematik unten
§ 15.

126 Vgl. dazu unten eingehend Teil 3, insbes. die Zusammenfassung in § 11. E. I.
12ι Vgl. BUMA/STEMRA, Complaint against CISAC, Additional Information, Presseerklärung

(Datum unbekannt), online abrufbar (zuletzt abgerufen am 1λ.ι.2ίίλ)μ httpμήήwww.bumas-
temra.nlήen-USήPersήcomplaints+against+CISAC.htm.

12κ Vgl. Drexl, inμ Hilty/Geiger (Hrsg.), S. 36λ, 3κ5 ff.ν ders., inμ Torremans (Hrsg.), S. 2ι1 u.
2κίν Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, GRUR
Int. 2ίί6, 222, 223.

12λ Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments, Bericht über die Empfehlung der Kommis-
sion vom 1κ. τktober 2ίί5 für die länderübergreifende kollektive Wahrnehmung von Ur-
heberrechten und verwandten Schutzrechten, die für legale τnline-εusikdienste benötigt
werden (2ίί5ήι3ιήEG), vom 5.3.2ίίι (Berichterstatterin Katalin δévai), EP-Doc.
A6-ίί53ή2ίίι.

13ί Himmelmann, inμ Kreile/Becker/Riesenhuber (Hrsg.), Kap. 1κ, S. λί1, Rn. 2ί5.
131 Europäisches Parlament, Entschließung vom 13. εärz 2ίίι zu der Empfehlung 2ίί5ήι3ιή

EG der Kommission vom 1κ. τktober 2ίί5 für die länderübergreifende kollektive Wahr-
nehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für legale τnline-εu-
sikdienste benötigt werden (2ίί6ή2ίίκ(IσI))ν EP-Doc. P6_TA(2ίίι)ίί64 (nachfolgendμ
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13.3.2ίίι).

132 Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13.3.2ίίι, Ziff. A.
133 Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13.3.2ίίιν Ziff. B., C.
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dessen lokale εusikrepertoires134. Das Parlament forderte daher die Kommission
auf, unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte eine flexible Rahmenrichtlinie
zu umfassenden Regelung der kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten und
verwandten Schutzrechten für grenzübergreifende τnline-εusikdienste vorzule-
gen135. Diese Forderung hat das Parlament in seiner Entschließung vom 25. Sep-
tember 2ίίκ ausdrücklich bekräftigt136. Dem ist die Kommission bislang nicht
nachgekommen.

134 Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13.3.2ίίι, Ziff. δ. Ebenfalls in diese
Richtung anstatt vieler Hilty, inμ Leistner (Hrsg.), S. 12ι m.w.σ.

135 Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13.3.2ίίι, Ziff. 1.
136 Europäisches Parlament, Entschließung vom 25. September 2ίίκ zur länderübergreifen-

den kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten für le-
gale τnline-εusikdienste, EP-Doc. P6_TA(2ίίκ)ί462.
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Das CISAC-Verfahren

σeben der Kommissions-Empfehlung der Generaldirektion (GD) Binnenmarkt hat
auch die GD Wettbewerb die Weichen für die kollektive Rechtewahrnehmung im
τnline-Bereich neu gestellt. σach einer am 16. Juli 2ίίκ ergangenen Untersa-
gungsverfügung der Kommission im Rahmen des CISAC-Verfahrens13ι können
die Gegenseitigkeitsverträge der europäischen Verwertungsgesellschaften betref-
fend die Aufführungsrechte für Internet-, Satelliten- und Kabelweiterleitungsnut-
zungen aufgrund Verstoßes gegen ex-Art. κ1 Abs. 1 EG und Art. 53 EWR-Ab-
kommen nicht mehr in der bisherigen Form aufrechterhalten werden.

Hintergrund

Das CISAC-Verfahren ist auf zwei Beschwerden von σutzerseite zurückzuführen.
Am 3ί. σovember 2ίίί hatte die RTδ Group bei der Kommission eine Beschwer-
de gegen die GEεA eingereicht, da diese sich geweigert hatte, der RTδ Group
eine europaweite δizenz zu erteilen, die sämtliche konzernverbundene Sender zur
σutzung des Weltrepertoires in εusiksendungen berechtigen sollte13κ. Zum ande-
ren hatte der εusikdienstleister εusic Choice Europe plc. am 4. April 2ίί3 eine
Beschwerde gegen den internationalen Dachverband der Verwertungsgesellschaf-
ten für die Wahrnehmung von Aufführungsrechten, CISAC, mit der Begründung
eingereicht, der von CISAC zur Verfügung gestellte εuster-Gegenseitigkeitsver-
trag verstoße gegen ex-Art. κ1 EG, weil er insbesondere bei Satelliten- und Ka-
belnutzungen einen Wettbewerb der Verwertungsgesellschaften um die gewerbli-
chen σutzer bei der Erteilung multiterritorialer δizenzen des Weltrepertoires ver-
hindere13λ. Da beiden Beschwerden ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag, fasste
sie die Kommission zu einem Verfahren zusammen14ί.

§ ι.

A.

13ι Entscheidung der Kommission vom 16.ι.2ίίκ in einem Verfahren nach ex-Art. κ1 EG-
Vertrag und Art. 53 EWR-Abkommen, CτεPήC2ή3κ.6λκ – CISACν online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 2λ.6.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euήcompetitionήantitrustήcasesήdecisi-
onsή3κ6λκήde.pdf (nachfolgendμ Kommissions-Entscheidung CISAC).

13κ Vgl. εüller, ZUε 2ίίλ, 121, 12κν Vgl. Kommissions-Entscheidung CISAC, S. 5.
13λ Vgl. εüller, a.a.τ.
14ί Vgl. Europäische Kommission, Bekanntmachung gemäß Artikel 2ι Absatz 4 der Verord-

nung (EG) σr. 1ή2ίί3 des Rates in der Sache CτεPή3κ6λκ - CISAC, ABl. 2ίίιήC 12κήί6,
vom λ.6.2ίίι, S. 12ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 2ι.4.2ίίλ)μ httpμήήeur-
lex.europa.euήJτHtml.doςuri=τJ%3AC%3A2ίίι%3A12κ%3ASτε%3ADE
%3AHTεδ.
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